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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

22.12.1966 

Geschäftszahl 

2328/64 

Rechtssatz 

Die FREIWILLIGE Fortsetzung eines Dienstverhältnisses über den zum Bezug des Ruhegenusses 
berechtigenden Zeitpunkt hinaus hat zur Folge, daß vor endgültigem Ablauf des Dienstverhältnisses gewährte 
Abfertigungen nicht als gesetzliche Abfertigungen iSd § 67 Abs 4 EStG 1953 zu behandeln sind. Eine solche 
Behandlung ist, bei Zutreffen der sonstigen Voraussetzungen, erst nach Beendigung des Dienstverhältnisses 
möglich. Eine Urlaubsabfindung ist gemäß § 67 Abs 1 EStG 1953 bis § 67 Abs 3 EStG 1953 der Lohnsteuer zu 
unterziehen, wenn sie in einem Monat ausgezahlt wird, in dem noch ein laufender Bezug gewährt wird. Selbst 
wenn es sich bei der Gewährung dieses laufenden Bezuges um den letzten Monat des bestehenden 
Dienstverhältnisses handelt, kann dennoch die steuerliche Begünstigung des § 67 Abs 7 EStG 1953 keine 
Anwendung finden. 


